
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 „B 256/Marti n-Luther-Straße“ 
 
 
 
 
 
 

Erweiterung 
 

der textlichen Festsetzungen 
 
 

 
 

Ergänzend wird zu den bisher rechtsgültigen  Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 47 „B 256/Martin-Luther-Straße“  für  den  Bereich  der 2. Änderung  folgendes  
Pflanzgebot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB getroffen: 

 

An dem geplanten Stichweg ist je angefangene 10,00 m Straßenfrontlänge ein 
Baum der Gehölzliste A zu pflanzen und dauerhaft zu  unterhalten. 

 

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert. 
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